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Neuer Anlauf für eine Praxisgebühr
ase. Gleich mehrere Parlamentarier
wollen mit Vorstössen die Selbstverant-
wortung im Gesundheitswesen stärken.
Nationalrat Thomas Burgherr will nicht
nur Patienten stärker belasten, die die
Notfallstationen von Spitälern aufsu-
chen. Auch wer ambulant einen Arzt
konsultiert, soll in Zukunft einen Anteil
der Kosten in bar bezahlen. Wie hoch
dieser Kostenanteil sein soll, lässt der
Aargauer SVP-Vertreter offen. Der bar
zu bezahlende Betrag soll in Spital-
ambulatorien jedoch doppelt so hoch
sein wie in freien Arztpraxen. «Mir geht

es darum, unnütze Konsultationen zu
verhindern. Egal, ob diese im Spital
oder beim Arzt erfolgen», betont Burg-
herr. Chronischkranke, Schwangere, Ju-
gendliche bis 18 Jahre und weitere
Patientengruppen sollen diese Gebühr
nicht bezahlen müssen.

Burgherr ist nicht der Erste, der die
Patienten stärker zur Kasse bitten will.
Bereits 2009 wollte der damalige Ge-
sundheitsminister Pascal Couchepin
eine Praxisgebühr von 30 Franken ein-
führen, welche die Patienten bei den ers-
ten sechs Arztbesuchen im Jahr bar ent-

richten sollten. Der damals heiss disku-
tierte Vorschlag erlitt jedoch im Parla-
ment früh und klar Schiffbruch. Zwie-
spältige Erfahrungen hat man mit die-
sem Instrument in Deutschland ge-
macht, wo im Jahr 2004 eine Praxis-
gebühr von 10 Euro eingeführt wurde.
Die von Beginn weg umstrittene Ge-
bühr wurde auf den 1. Januar 2013 er-
satzlos gestrichen. Begründet wurde
dies unter anderem damit, dass die er-
hoffte Steuerungswirkung ausgeblieben
sei und der bürokratische Aufwand sich
als zu hoch erwiesen habe.

Bobos gehören nicht in Notfallstationen
Immer mehr Patienten suchen wegen Bagatellfällen das Spital auf, das sorgt für einen Kostenschub

Patienten, die sich wegen einer
Lappalie als Notfall behandeln
lassen, sollen zur Kasse gebeten
werden. Dies fordern
Parlamentarier von rechts
bis links. Doch der Bundesrat
zeigt kein Gehör.

ERICH ASCHWANDEN

Es gibt wenig, was den Helfern in den
Notaufnahmen nicht schon unter die
Augen gekommen ist. Sie behandeln
einerseits Patienten mit schwersten Ver-
letzungen oder Herzinfarkten, bei de-
nen es um Leben oder Tod geht. Ande-
rerseits sollten sie sich um Leute küm-
mern, die sich denZeh verstaucht haben
oder wegen einer kleinen Schnittverlet-
zung ins Spital rennen. Jede Ärztin und
jeder Pfleger kann solche Müsterchen
erzählen, über die Laien nur den Kopf
schütteln. In gewissen Notfallstationen
handelt es sich inzwischen bei jedem
vierten Fall um eine Lappalie.

Auch Landbevölkerung nutzt es

Dass die Notfallstationen der Kranken-
häuser immer mehr zu gut frequentier-
ten Allgemeinpraxen werden, zeigen
Statistiken eindrücklich. 2016 wurden
am Universitätsspital Zürich 42 000
Patienten behandelt, das sind fast dop-
pelt so viele wie vor 20 Jahren. Der
Trend erfasst auch ländliche Regionen.
So stieg die Zahl der Konsultationen in
der Notfallstation des Spitals Muri zwi-
schen 2009 und 2014 von 9700 auf
knapp 18 000, wie die «Aargauer Zei-
tung» berichtet. Gemäss dem Kranken-
kassenverband Santésuisse haben die
ambulanten Notfälle in Spitälern zwi-
schen 2007 und 2014 um ganze 43 Pro-
zent zugenommen.

Nunwird aus der Politik derRuf nach
Gegenmassnahmen immer lauter –
nicht zuletzt, weil diese «Walk-in-Men-
talität» hoheKosten verursacht. Gemäss
Berechnungen von Santésuisse kommt
eine spitalambulante Konsultation 2015
im Durchschnitt auf 427 Franken zu ste-
hen und ist damit doppelt so teuer wie
die durchschnittliche Konsultation in
der Arztpraxis mit 196 Franken.

Nationalrat Thomas Weibel stellt
fest, dass die Angewohnheit, wegen
Bagatellen die Notfallabteilungen in
Beschlag zu nehmen, Auswirkungen
auf die Kantone habe: «Sie reagieren
darauf, indem sie ihre Ambulatorien
noch mehr ausbauen, um lange Warte-
zeiten zu vermeiden. Dieser Ausbau

führt wiederum dazu, dass noch mehr
Personen wegen Lappalien die Spitäler
aufsuchen.» Der Zürcher GLP-Vertre-
ter fordert daher in seiner Motion
«Bagatellen gehören nicht in den
Spitalnotfall» den Bundesrat auf, eine
Kostenbeteiligung für Konsultationen
in Notfallstationen einzuführen. Dies
ist gemäss Artikel 64 des Kranken-
versicherungsgesetzes (KVG) möglich.

Doch Gesundheitsminister Alain Ber-
set sieht keinen akuten Handlungs-
bedarf. Für viele Patienten sei es
schwierig zu entscheiden, ob es ange-
messen sei, eine Notfallstation aufzu-
suchen. Es dürfte wohl viele Fälle
geben, bei denen medizinisch umstrit-
ten sei, ob es sich um einen unechten
Notfall handle, bei dem die Kosten-
beteiligung zum Tragen käme. Ausser-

dem könne es später zu höheren Kosten
führen, wenn Versicherte aus finanziel-
len Gründen auf eine Behandlung ver-
zichteten, statt zum Hausarzt zu gehen,
schreibt der Bundesrat in seiner Ant-
wort. Wobei diese Begründung seltsam
erscheint, geht es Weibel doch aus-
schliesslich umKonsultationen in Spitä-
lern und nicht um solche bei den Haus-
ärzten, die er ausdrücklich fördern will.

Für die Versicherer würde eine solche
Regelung einen unverhältnismässig ho-
hen Aufwand bedeuten, argumentiert
der Bundesrat weiter.

Grüne machen Druck

Doch mit dieser allgemein gehaltenen
und teilweise nicht schlüssigen Absage
lässt sich beispielsweise die Aargauer
Regierung nicht abspeisen. Für sie stellt
eine zusätzliche Gebühr eine prüfens-
werte Möglichkeit dar, «Patientinnen
und Patienten davon abzuhalten, wegen
gesundheitlicher Bagatellen oder blos-
ser Begehrlichkeiten die Notfallstatio-
nen aufzusuchen». Dies hält sie auf
einen entsprechenden parlamentari-
schen Vorstoss hin fest. Allerdings
könne eine sogenannteWalk-in-Gebühr
im kantonalen Recht nicht verankert
werden. Dafür müsste das KVG ge-
ändert werden. Und dies lehnt der Bun-
desrat ja ab.

Interessanterweise kommt die For-
derung im Kanton Aargau nicht aus
dem bürgerlichen Lager, sondern wur-
de von der Fraktion der Grünen er-
hoben. Thomas Weibel freut sich denn
auch über den Support von links und ist
nicht bereit, klein beizugeben. Vergan-
gene Woche haben die Grünliberalen
im Zürcher Kantonsrat eine Motion
eingereicht. Sie fordert, dass jede Per-
son, die die Notfallstation eines Spitals
aufsucht, vor Ort eine Gebühr von 20
bis 50 Franken bezahlen muss. Der
Regierungsrat soll Ausnahmen regeln,
zu denen etwa die Einweisung mit
einem Rettungsfahrzeug gehören wür-
de. Zurückerstattet würde die Gebühr
beispielsweise auch jenen, die nach der
Aufnahme im Notfall weiter stationär
behandelt werden.

Kapazität für echte Notfälle

«Ich bin überzeugt, dass eine solche Ge-
bühr eine Lenkungswirkung hat und un-
nötige Konsultationen reduziert. Sie
würde auch dazu beitragen, dass in den
Spitälern wieder mehr Kapazitäten für
echte Notfälle zur Verfügung stünden»,
erklärt Weibel. Er will daher auf natio-
naler Ebene mit einem ähnlichen Vor-
stoss nachdoppeln.

Eine Stimme aus dem linken Lager
hat er dafür schon auf sicher. Die Idee
sei zwar in der grünen Fraktion noch
nicht diskutiert worden, sagt der grüne
Aargauer Nationalrat Jonas Fricker.
«Persönlich finde ich, dass eine Gebühr
prüfenswert ist. Im Gesundheitswesen
braucht es mehr Eigenverantwortung»,
ist Fricker überzeugt.

BUNDESGERICHT

Primarlehrerin blitzt mit Diskriminierungsbeschwerde ab
tö. Lausanne Die Primarlehrkräfte im
Kanton Aargau werden beim Lohn
nicht geschlechtsbedingt diskriminiert.
Dies hat das Bundesgericht entschieden
und damit einen Schlusspunkt gesetzt
hinter eine seit fünf Jahren brodelnde
Kontroverse.

Die Beschwerdeführerin, eine inzwi-
schen 57-jährige im Aargau tätige Pri-
marlehrerin, forderte seit Jahren, dass
alle Angestellten des Kantons nach
einem einzigen Lohnsystem zu entlöh-
nen seien. Der Kanton führt zwei
Lohnsysteme: eines für das kantonale
Verwaltungspersonal, ein anderes für
Lehrpersonen. Die Beschwerdeführe-
rin vertrat die Auffassung, der Kanton
verstosse mit dieser Zweispurigkeit
gegen das allgemeine Gleichbehand-

lungsgebot und gegen das Verbot der
Geschlechterdiskriminierung.

Der Kanton begründet sein Doppel-
system damit, dass das Verwaltungs-
personal nach dem Leistungsprinzip
entlöhnt werde, während der Lohn des
Lehrpersonals automatisch ansteige.
Bei diesen werde der Anfangslohn in
der Regel nach Massgabe des Alters
festgesetzt, beim Verwaltungspersonal
nach der Erfahrung, den ausgewiesenen
Fähigkeiten und der besonderen Eig-
nung für die Stelle.

Die Primarlehrerin gelangte ans kan-
tonale Verwaltungsgericht, erlitt dort
eine Niederlage und zog den Fall vor
Bundesgericht. Dieses weist die Be-
schwerde in seinem am Freitag ver-
öffentlichten Urteil in allen Punkten ab,

soweit es darauf eintritt. Die Bundes-
richter halten wie schon die Vorinstanz
fest, dass den zuständigen Behörden ein
grosser Spielraum zurAusgestaltung des
Besoldungssystems im öffentlichen
Dienst zukommt. Gemäss Bundesver-
fassung und Gleichstellungsgesetz sei es
zwar verboten, jemanden aufgrund sei-
nes Geschlechts zu diskriminieren und
geschlechterspezifische Bewertungskri-
terien zu schaffen. Es liege aber im er-
laubten Ermessen des Gesetzgebers, für
Lehrpersonen ein separates Salärsystem
zu führen.

Der Umstand, dass die Lehrkräfte
nach einem eigenen System bezahlt wer-
den, ist laut dem Urteil nicht per se eine
Diskriminierung. Vielmehr sei es – auch
aus Sicht eines beigezogenen Sachver-

ständigen – gerechtfertigt, für Lehr-
personal ein eigenes Salärsystem zu
haben, da es schwierig sei, Lehrperso-
nen einer Leistungsbeurteilung zu un-
terziehen, und da bei Lehrpersonal,
anders als beim Verwaltungspersonal,
von einem geschlossenen Arbeitsmarkt
auszugehen sei. Zwar erhielten die
Lehrpersonen ein um knapp 10 Prozent
tieferes Salär als die Verwaltungsange-
stellten. Aber diese Unterscheidung be-
treffe sämtliche Lehrpersonen und nicht
nur jene auf Primarschul- und Einschu-
lungsstufe, auch wenn diese Funktion
ein typischer Frauenberuf sei.

Ob allenfalls eine Verletzung des all-
gemeinen, in der Bundesverfassung
garantierten Gleichbehandlungsgebots
vorliegt, wonach alleMenschen vor dem

Gesetz gleich sind, prüfte das Bundes-
gericht nicht, da sie von der Beschwer-
deführerin nicht rechtsgenügend gel-
tend gemacht worden war.

Das Bundesgericht hatte bereits 2015
mit dem Fall zu tun. Damals hob es
einen Entscheid der Vorinstanz auf und
stellte fest, der Beruf als Lehrperson auf
Primar- und Einschulungsstufe sei heut-
zutage als frauenspezifisch zu qualifizie-
ren. Das sage aber nichts aus zur Frage
einer lohnmässigen Diskriminierung.
Der Fall ging zurück ans Verwaltungs-
gericht, das 2016 zum Schluss kam, die
Primarlehrkräfte würden lohnmässig
nicht diskriminiert. DiesesUrteil hat das
Bundesgericht jetzt bestätigt.
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